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Abrechnung von Investitionen 
im Sinne der Landesgesetze Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987

Anleitung

Für die Auszahlung der Finanzierungen sind folgende Unterlagen einzureichen:
1. Antrag um Auszahlung der Finanzierung
2. Aufstellung der Ausgaben (keine Belege mitschicken) in der Höhe der anerkannten Kosten
Die Originalbelege mit Nachweis der Bezahlung: Banküberweisung oder Kontoauszug sowie die XML-Dateien der Elektronischen Rechnungen müssen im Falle einer Stichprobenkontrolle dem Amt für Weiterbildung vorgelegt werden.
Auf ALLEN Kostenbelegen muss der zugewiesene CUP aufscheinen.

Es können ausschließlich Investitionen abgerechnet werden, für welche angesucht wurde.

Änderungen müssen im Voraus dem Amt mitgeteilt und von diesem genehmigt werden. 

Alle Formulare sind auf unserer Homepage abrufbar – weiterbildung.provinz.bz.it

Die Abrechnung ist innerhalb des Beitragsjahres vorzulegen (dies geht auch aus der Mitteilung über die Finanzierung des Projektes hervor). Eine Aufschiebung der Abrechnung ist nur aus triftigen Gründen möglich (schriftliche Mitteilung an das Amt für Weiterbildung).
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